
 
 
 

Förderung von Integrationsprojekten 
 

Stand: 25.09.2013 
 
 
 
 
 
Die nachstehende Übersicht über Fördermöglichkeiten im weiten Feld der Integrationsarbeit soll 

sowohl den Kommunen eine Hilfestellung sein, interessierten Organisationen Hinweise zu 

geben, wie auch den handelnden Einrichtungen selbst einen Einstieg in die Suche nach 

Unterstützung ermöglichen. 

In der Übersicht wird dargestellt, wer für welchen Personenkreis und für welche Aktivitäten 

Fördermittel anbietet. Zur weitergehenden Information werden nähere Angaben zu den 

Projektträgern und vor allem zu den zuständigen Ansprechpartnern gegeben. 

 
 
 
 
 
Ansprechpartner beim Landkreis Esslingen: 

Herr Nehrke, Tel.: 0711 3902-2618 

Frau Mayer,  Tel.: 0711 3902-2642 
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Förderung von Integrationsprojekten 
 

Übersicht 
 
 
 
 

Projektförderung durch 
 

• EU-Fonds (EU-Förderprogramme) 

- Europäischer Flüchtlingsfonds 

- Europäischer Integrationsfonds 

- Europäischer Rückkehrfonds 

• Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

• Bundesministerium des Innern (BMI) 

• Ministerium für Integration Baden-Württemberg 

• Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 

• Baden-Württemberg Stiftung 

• Robert Bosch Stiftung 

• Breuninger Stiftung 

• Netzwerke für Bildungspartner e. V. 

• weitere Stiftungen 



 
 

Projektförderung durch den Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF) 
 

 
Zuwendungsfähige 
Projekte 

 
Der EFF fördert Maßnahmen zur Verbesserung der 
Aufnahmebedingungen für Flüchtlinge.  
Förderung von Projektarbeit in folgenden Bereichen: Verbesserung der 
Aufnahme- und Integrationsbedingungen, Evaluierung, Monitoring, 
Indikatoren, Strukturverbesserungen in Asylpolitik/Asylverfahren/Asyl-
rechtsprechung. 

 
Allgemeines 

 
Zu beachten sind europäische und deutsche Förderbestimmungen. 

 
Zielgruppe 

 
Flüchtlinge und vertriebene Personen. 

 
Zuwendungs- 
empfänger 

 
Eingetragene juristische Personen des Privatrechts oder des 
internationalen oder öffentlichen Rechts und natürliche Personen. 

 
Organisation und 
Durchführung 

 
EU-Fondsverwaltung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

 
Anschrift 

 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
EU-Zuständige Behörde für den Europäischen Flüchtlingsfonds 
Frankenstraße 210 
90461 Nürnberg 

 
Ansprechpartner/ 
Kontakt 

 
für Querschnittsaufgaben (Gesamtverantwortung), Integration: 
Frau Bartels (Adresse s. o.) 
romy.bartels@bamf.bund.de 
Tel.: 0911 943-3900 
 
für die Vergabe des EFF: 
Herr Meier 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Rothenburger Straße 29 
90513 Zirndorf 
Steffen.Meier@bamf.bund.de 
Tel.: 0911 943-3932 
 
für Querschnittsaufgaben (Konzeption, Beratung und Kontrolle von 
Projekten): 
Herr Zindl 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Durlacher Allee 100 
76137 Karlsruhe 
Tel.: 0721 9653-207 
Heiko.Zindl@bamf.bund.de  

 
Antragsverfahren 
 

 
Ausschreibungen zu den Förderjahren im Internet. 
Anträge sind beim BAMF einzureichen. 

 
Weitere 
Informationen 

 
www.bamf.de/EU-SOLID-Fonds 

 

mailto:romy.bartels@bamf.bund.de
mailto:Steffen.Meier@bamf.bund.de
mailto:Heiko.Zindl@bamf.bund.de
http://www.bamf.de/EU-SOLID-Fonds


 
 

Projektförderung durch den Europäischen Integrationsfonds (EIF) 
 

 
Zuwendungsfähige 
Projekte 
 

 
Der EIF unterstützt die soziale und gesellschaftliche Integration 
zugewanderter Personen mit Bleiberecht.  
Gefördert werden Integrationsprojekte, die wirtschaftliche, soziale, 
kulturelle ebenso wie religiöse, sprachliche und ethnische Aspekte 
beinhalten. Förderfähig sind wirksame Maßnahmen zur Entwicklung 
und Durchführung von Aufnahmeverfahren. 

 
Allgemeines 

 
Zu beachten sind europäische und deutsche Förderbestimmungen. 

 
Zielgruppe 

 
Drittstaatsangehörige (Nicht-EU-Bürger) mit Bleiberecht. 

 
Zuwendungs- 
empfänger 

 
Eingetragene juristische Personen des Privatrechts oder des 
internationalen oder öffentlichen Rechts und natürliche Personen. 

 
Organisation und 
Durchführung 

 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Zuständige Behörde für die Verwaltung des Europäischen Fonds für die 
Integration von Drittstaatsangehörigen 

 
Anschrift 

 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Europäischer Integrationsfonds 
Erkrather Straße 349 
40231 Düsseldorf 

 
Ansprechpartner/ 
Kontakt 

 
für Querschnittsaufgaben (Gesamtverantwortung), Integration: 
Frau Bartels 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Frankenstraße 210 
90461 Nürnberg 
romy.bartels@bamf.bund.de 
Tel.: 0911 943-3900 
 
für die Vergabe des EIF: 
Herr Lindemann (Adresse s. o.) 
paul-ernst.lindemann@bamf.bund.de 
Tel.: 0211 9863-107 
 
für Querschnittsaufgaben (Konzeption, Beratung und Kontrolle von 
Projekten): 
Herr Zindl 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Durlacher Allee 100 
76137 Karlsruhe 
Tel.: 0721 9653-207 
Heiko.Zindl@bamf.bund.de 

 
Antragsverfahren 

 
Ausschreibungen zu den Förderjahren im Internet. Anträge sind beim 
BAMF einzureichen. 

Weitere 
Informationen 

 
www.bamf.de/EU-SOLID-Fonds 

 

mailto:romy.bartels@bamf.bund.de
mailto:paul-ernst.lindemann@bamf.bund.de
mailto:Heiko.Zindl@bamf.bund.de
http://www.bamf.de/eu-fonds


 
 

Projektförderung durch den Europäischen Rückkehrfonds (ERF) 
 

 
Zuwendungsfähige 
Projekte 

 
Der ERF gewährt Hilfe und Begleitung bei Rückkehr ins Heimatland. Mit 
dem Fonds werden Maßnahmen in den Bereichen der freiwilligen und 
der erzwungenen Rückkehr gefördert. Förderfähig sind Maßnahmen zur 
Einführung eines integrierten Rückkehrmanagements. 

 
Allgemeines 

 
Zu beachten sind europäische und deutsche Förderbestimmungen. 

 
Zielgruppe 

 
Die Rückkehrhilfe gilt für freiwillige Rückkehrer und ausreisepflichtige 
Personen. 

 
Zuwendungs- 
empfänger 

 
Eingetragene juristische Personen des Privatrechts oder des 
internationalen oder öffentlichen Rechts und natürliche Personen. 

 
Organisation und 
Durchführung 

 
Zuständige Behörde zur Verwaltung des Europäischen Rückkehrfonds 
beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

 
Anschrift 

 
EU-Zuständige Behörde für den Europäischen Rückkehrfonds 
beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Frankenstraße 210 
90461 Nürnberg 

 
Ansprechpartner/ 
Kontakt 

 
für Querschnittsaufgaben (Gesamtverantwortung), Integration: 
Frau Bartels (Adresse s. o.) 
romy.bartels@bamf.bund.de 
Tel.: 0911 943-3900 
 
für die Vergabe des ERF: 
Herr Helwig (Adresse s. o.) 
Hans-Juergen.Helwig@bamf.bund.de 
Tel.: 0911 943-3912 
 
Konzeption und Antragsverfahren, Integration: 
Herr Ehrnsperger 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Rothenburger Straße 29 
90513 Zirndorf 
Tel.: 0911 943-3904 
Johann.Ehrnsperger@bamf.bund.de 

 
Antragsverfahren 

 
Ausschreibungen zu den Förderjahren im Internet.  
Anträge sind beim BAMF einzureichen. 

 
Weitere 
Informationen 

 
www.bamf.de/EU-SOLID-Fonds 

 

mailto:romy.bartels@bamf.bund.de
mailto:Hans-Juergen.Helwig@bamf.bund.de
mailto:Johann.Ehrnsperger@bamf.bund.de
http://www.bamf.de/EU-SOLID-Fonds


 
 

Projektförderung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
 

 
Zuwendungsfähige 
Projekte 

 
• Gemeinwesenorientierte Projekte 
• Multiplikatorenschulungen 
• Niederschwellige Seminarmaßnahmen zur Integration 

ausländischer Frauen (Frauenkurse) 
• Angebote für Spätaussiedler – Identität und Integration PLUS 
• Verbundprojekte 
• EIF – Kofinanzierung in den Handlungsfeldern „Integration durch 

gesellschaftliche Teilhabe“, zur Willkommenskultur sowie zum 
interkulturellen Dialog und zur Vorintegration 

• Integration durch Sport 
 
Allgemeines 
 

 
Ergänzend zu den gesetzlichen Integrationsangeboten des Bundes 
fördert das BAMF Integrationsprojekte für Zuwanderer mit dauerhafter 
Bleibeperspektive. 

 
Zielgruppe 

 
• Zugewanderte mit dauerhafter Bleibeperspektive 
• Ehrenamtliche in der Integrationsarbeit 
• Ausländische Frauen, die bislang nicht ausreichend Deutsch 

lernen konnten und erst vor Kurzem nach Deutschland gekommen 
sind 

• Teilnehmer von Integrationskursen 
 
Zuwendungs- 
empfänger 

 
Verbände, Vereine, Organisationen der Integrationsarbeit, 
Vertriebeneneinrichtungen, Kirchen, anerkannte Träger der politischen 
Bildung, Migrantenselbstorganisationen, Kommunen und Einrichtungen, 
die in der Arbeit mit Zuwanderern auf überregionaler, regionaler oder 
lokaler Ebene tätig sind. 

 
Organisation und 
Durchführung 

 
 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

 
Anschrift 

 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Projektförderung - Referat 332 
Frankenstraße 210 
90461 Nürnberg 

 
Ansprechpartner/ 
Kontakt 

 
Projektförderung, Integration:   Projektförderung:      Frauenkurse: 
Herr Svend Clausen                                                   Herr Gerhard Birkel 
Telefon: 0911 943-6714            0911 943-6600         0911 943-6515 
Telefax: 0911 943-6699            0911 943-6699         0911 943-6699 
 
Für Rückfragen zum elektronischen Antragsverfahren:  
Hotline 0911 943-6666 

 
Antragsverfahren 

 
Ausschreibungen für die Förderperioden, easy-AZA Antragssoftware 

 
Weitere 
Informationen 

 
www.bamf.de  Bereich “Infothek“ 
www.integration-durch-sport.de 
 

 

http://www.bamf.de/
http://www.integration-durch-sport.de/


 
 

 
Projektförderung durch das Bundesministerium des Innern (BMI) 

 
 
Zuwendungsfähige 
Projekte 

 
Projekte, die Signalwirkung, besonders hohe flächendeckende Wirkung 
und gezielte Öffentlichkeitsarbeit erwarten lassen. Thematisch geht es 
um folgende Bereiche: 
• Qualifizierung für Multiplikatoren der Integration 
• Stärkung von Demokratieverständnis, Fundamentalismusprävention 
• Öffentlichkeitswirksame Vermittlung der Integrationspolitik der 

Bundesregierung 
• Bekämpfung der Segregation (Ghettoisierung, Parallelgesellschaft)  
• Stärkung der (politischen) Partizipation von Zuwanderern. 

 
Allgemeines 

 
Neben dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge fördert auch das 
BMI ausgewählte Projektmaßnahmen für Ausländer. 

 
Zielgruppe 

 
Ausländer, die dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland leben. 

 
Organisation und 
Durchführung 

 
Entscheidung über die grundsätzliche Förderung: BMI 
Begleitung und Abwicklung dieser Projekte: BAMF 

 
Anschrift 

 
Bundesministerium des Innern 
Referat M II 2 
Alt-Moabit 101 D 
10559 Berlin 

 
Antragsverfahren 

 
Alle Anträge sind mit den entsprechenden Projektskizzen an das BMI zu 
richten. Anträge von Vereinsgliederungen müssen über den jeweiligen 
Bundesverband vorgelegt werden. 

 
Weitere 
Informationen 

 
www.bamf.de 
 

  
 
Weitere 
zuwendungs- 
fähige 
Projekte 

 
Deutsche Islam Konferenz -  
Projekte zum interreligiösen Dialog, insbesondere mit Muslimen. 
 

 
Allgemeines 

 
Die Bundesregierung unterstützt Initiativen zum besseren Verständnis 
zwischen den Religionen in Deutschland. Auch wissenschaftliche 
Maßnahmen wie Kolloquien, internationale Symposien oder 
Forschungsprojekte können gefördert werden, wenn sie Erkenntnisse 
im Sinne des interreligiösen Dialogs hervorbringen und über die 
Veröffentlichung ihrer Ergebnisse für Nachhaltigkeit gesorgt wird. 

 
Zielgruppe 

 
Multiplikatoren aus den Bereichen Religion, Gesellschaft und Politik. 

 
Zuwendungs- 
empfänger 

 
Christliche und muslimische Träger.  

 
Organisation und 
Durchführung 
 

 
BMI 

http://www.bamf.de/


 
Anschrift 

 
Bundesministerium des Innern 
Referat M II 3 
Alt Moabit 101 D 
10559 Berlin 

 
Antragsverfahren 

 
Anträge für Maßnahmen, die im ersten Halbjahr stattfinden, müssen bis 
spätestens 15. September des Vorjahres, Anträge für das zweite 
Halbjahr bis zum 31. März beim BMI eingegangen sein. 

 
Weitere 
Informationen 

 
www.bamf.de 
www.deutsche-islam-konferenz.de 
 

 

http://www.bamf.de/
http://www.deutsche-islam-konferenz.de/


 
 

Projektförderung durch das Ministerium für Integration Baden-Württemberg 
 

 
Zuwendungsfähige 
Projekte 

 
Eine Fördermöglichkeit besteht in den Bereichen 
• Stärkung kommunaler Strukturen 
• Elternbeteiligung 
• Teilhabe und Antidiskriminierung. 

 
Allgemeines 

 
Zu beachten ist die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für 
Integration über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der 
gesellschaftlichen Teilhabe und Integration (VwV-Integration) vom 
12.08.2013. 

 
Zielgruppe 

 
Kommunen werden bei der strukturellen Verankerung ihrer 
Integrationsaufgaben unterstützt, z. B. durch die Einrichtung einer 
zentralen Ansprechstelle, den Aufbau eines Integrationsnetzwerks oder 
die interkulturelle Öffnung der Kommunalverwaltung. 
Die Beteiligung der Eltern am Bildungsweg ihrer Kinder mit 
Migrationshintergrund soll gestärkt werden und sie sollen an die 
Regelstrukturen der Kommunen und des Bildungswesens herangeführt 
werden, z. B. durch Bildungs- und Elternlotsen oder Elternmentoren. 
Kommunen, Vereine und Verbände werden bei Veranstaltungen und 
Qualifizierungsmaßnahmen, z. B. Vortrags-, Podiums- oder 
Fortbildungsveranstaltungen mit dem Schwerpunkt Bekämpfung von 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung gefördert. 

 
Zuwendungs- 
empfänger 

 
Stadt- und Landkreise, Städte und Gemeinden. Die Bereiche 
Elternarbeit sowie Teilhabe und Antidiskriminierung werden in Teilen 
auch für freie Träger geöffnet. 

 
Organisation und 
Durchführung 

 
 
Ministerium für Integration Baden-Württemberg 

 
Anschrift 

 
Thouretstraße 2 
70173 Stuttgart 
 

 
Ansprechpartner/ 
Kontakt 

 
Stärkung kommunaler Strukturen             Elternbeteiligung und Teilhabe 
und Antidiskriminierung 
Herr Dr. Jochen Zühlcke                           Herr Rainer Nolte 
Tel.: 0711 33503-310 (Zentrale: -0)          0711 33503-320 
 
Jochen.Zuehlcke@intm.bwl.de                 Rainer.Nolte@intm.bwl.de 

 
Antragsverfahren 

 
Anträge sind mit dem auf der Internetseite der L-Bank Baden-
Württemberg veröffentlichten Formular bei der L-Bank einzureichen. 
Abgabefristen sind zu beachten. 

 
Weitere 
Informationen 

 
www.integrationsministerium-bw.de 
 

 

mailto:Jochen.Zuehlcke@intm.bwl.de
http://www.integrationsministerium-bw.de/


 
 
 

Projektförderung durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
Baden-Württemberg 

 
 
Zuwendungsfähige 
Projekte 

 
Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen (HSL) 
Die Vermittlung von deutschen Sprachkenntnissen an Kinder bildet 
eine wichtige Grundlage für die gesellschaftliche Integration der Kinder 
und ihrer Familien. Den geförderten Kindern soll durch diese 
Maßnahmen die Integration in das deutsche Schul- und 
Bildungssystem sowie das Einüben sozialen Verhaltens ermöglicht 
bzw. erleichtert werden. Die sonstigen Bemühungen um die 
begünstigten Kinder im Elementarbereich und in der Schule sollen 
sinnvoll ergänzt werden. 

 
Allgemeines 

 
Zu beachten ist die Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über 
Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der vor- und 
außerschulischen und außerunterrichtlichen (schulbegleitenden) 
Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe  
(HSL-Richtlinie vom 16.07.2012). 

 
Zielgruppe 

 
Gefördert werden Kinder der Klassenstufen 1 bis 4 der Grundschule 
und der Klassenstufen 5 und 6 der Werkreal-/Hauptschulen, der 
Gemeinschaftsschulen, der Sonderschulen mit Bildungsgang 
Grundschule sowie der Förderschulen. 

 
Zuwendungs- 
empfänger 

 
Kommunale und freie Träger sowie andere geeignete natürliche und 
juristische Personen, wie zum Beispiel gemeinnützige Einrichtungen der 
Wohlfahrtspflege und eingetragene Vereine, die Hausaufgaben-, 
Sprach-, und Lernhilfen für förderberechtigte Schülerinnen und Schüler 
anbieten. 

 
Organisation und 
Durchführung 

 
 
Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (L-Bank) 

 
Anschrift 

 
L-Bank 
Schlossplatz 10 
76131 Karlsruhe 

 
Ansprechpartner/ 
Kontakt 

 
Herr Engin Akin 
engin.akin@l-bank.de 
Tel.: 0721 150-3859 
Fax: 0721 150-3859 
 
Hotline HSL 
Tel.: 0721 150-3063 
Fax: 0721 150-3896 
hsl@l-bank.de 

 
Antragsverfahren 

 
Siehe Mitteilungen des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zu 
den entsprechenden Haushaltsjahren. 

 
Weitere 
Informationen 
 

 
www.l-bank.de 
www.km-bw.de 
 

  

mailto:engin.akin@l-bank.de
mailto:hsl@l-bank.de
http://www.l-bank.de/
http://www.km-bw.de/


 
Weitere 
zuwendungs- 
fähige 
Projekte 

 
SPATZ 
Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit 
Zusatzbedarf. 
Die Sprachkompetenz aller Kinder wird durch eine ganzheitlich 
ausgerichtete Sprachbildung während der gesamten Kindergartenzeit 
gefördert. Haben Kinder darüber hinaus intensiven Sprachförderbedarf, 
stehen den Kindergärten und Tageseinrichtungen im Rahmen von 
SPATZ zwei zusätzliche Förderwege zur Wahl: 
• die intensive Sprachförderung im Kindergarten (ISK) 
• oder Singen-Bewegen-Sprechen (SBS). 

 
Allgemeines 

 
Zu beachten ist die Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über 
Zuwendungen zur Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für 
Kinder mit Zusatzbedarf 
(SPATZ-Richtlinie vom 17.07.2012). 

 
Zielgruppe 

 
Kinder in allen Kindergartenjahren, die eine zusätzliche intensive 
Sprachförderung benötigen. 

 
Zuwendungs- 
empfänger 

 
Kommunale und freie Träger von Kindergärten und Tageseinrichtungen 
in Baden-Württemberg, die zusätzliche Sprachfördermaßnahmen 
anbieten. Des Weiteren haben andere geeignete juristische Personen 
wie zum Beispiel gemeinnützige Einrichtungen der Wohlfahrtspflege 
und eingetragene Vereine die Möglichkeit, das Programm zu nutzen, 
wenn sie eine enge Kooperation mit dem Kindergarten nachweisen. 

 
Organisation und 
Durchführung 

 
 
Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (L-Bank) 

 
Anschrift 

 
L-Bank 
Bereich Finanzhilfen 
76133 Karlsruhe 

 
Ansprechpartner/ 
Kontakt 

 
SPATZ 
Tel.: 0721 150-1380 
Fax: 0721 150-3896 
spatz@l-bank.de 
 
ISK 
Pädagogisch-fachliche Fragen und weitere Informationen: 
Überregionale Arbeitsstelle Frühkindliche Bildung 
Regierungspräsidium Stuttgart 
 
Dr. Dietlinde Granzer 
Tel.: 0711 904-17460 
Dietlinde.Granzer@rps.bwl.de 
 
Constance Schmidt 
Tel.: 0711 904-17464 
Constance.Schmidt@rps.bwl.de 
 
SBS 
Musikpädagogisch-fachliche Fragen und weitere Informationen: 
 
Heinrich Korthöber 
Tel.: 0711 21851-10 
service@musikschulen-bw.de 

mailto:spatz@l-bank.de
mailto:Dietlinde.Granzer@rps.bwl.de
mailto:Constance.Schmidt@rps.bwl.de
mailto:service@musikschulen-bw.de


 
Monika Brocks 
Tel.: 0711 463681 
info@s-chorverband.de 
 
 

 
Antragsverfahren 

 
Siehe Mitteilungen des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zu 
den entsprechenden Haushaltsjahren. 

 
Weitere 
Informationen 
 

 
www.l-bank.de 
www.km-bw.de 
www.sprachfoerderung-bw.de 
www.kindergarten-bw.de 
www.rp-stuttgart.de 
www.sbs-bw.de 
 

 

http://www.l-bank.de/
http://www.km-bw.de/
http://www.sprachfoerderung-bw.de/
http://www.kindergarten-bw.de/
http://www.rp-stuttgart.de/
http://www.sbs-bw.de/


 
 

 
 

Projektförderung durch die Baden-Württemberg Stiftung 
 

 
Zuwendungs- 
fähige Projekte 

 
Wir sind dabei! - Integration durch soziales Engagement 

 
Allgemeines 

 
Schwerpunkt der Förderung sind kleine, niederschwellige Projekte, die 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst ehrenamtlich durch-
geführt werden. Dabei werden sie von einer/m Patin/Paten begleitet. 

 
Zielgruppe 

 
Junge Menschen mit Migrationshintergrund und/oder bildungsbenach-
teiligte Jugendliche im Alter von 12 bis 26 Jahren und ProjektpatInnen 
ab 18 Jahren. 

 
Zuwendungs- 
empfänger 

 
Gemeinnützige Körperschaften (z. B. Vereine, Stiftungen, gemein-
nützige GmbH) bzw. öffentlich-rechtliche Körperschaften, die ihren Sitz 
in Baden-Württemberg haben. 

 
Organisation und 
Durchführung 

 
Landesjugendring Baden-Württemberg 

 
Anschrift 

 
Landesjugendring Baden-Württemberg 
Projekt „Integration durch soziales Engagement“ 
Siemensstraße 11 
70469 Stuttgart 

 
Ansprechpartner/ 
Kontakt 

 
Frau Bistra Ivanova                    Frau Sabine Schreck 
Tel.: 0711 16447-75                   0711 16447-30 
Fax. 0711 16447-77                    
 
ivanova@ljrbw.de                       schreck@ljrbw.de 

 
Antragsverfahren 

 
Das Antragsverfahren gliedert sich in vier Phasen. Die Abgabefristen für 
Projektanträge sind in der Ausschreibung definiert. 

 
Weitere 
Informationen 

 
www.ljrbw.de 
www.jugendarbeitsnetz.de 
 

  
Weitere 
gemeinnützige 
Programme und 
Projekte 

 
Aus den Bereichen Wissenschaft & Forschung, Bildung, soziale 
Verantwortung & Kultur 

Antragsverfahren Teilnahmebedingungen und mögliche Teilnehmer- 
kreise werden in den Ausschreibungen definiert. 

 
Weitere 
Informationen 

 
www.bwstiftung.de 

 

mailto:ivanova@ljrbw.de
mailto:schreck@ljrbw.de
http://www.ljrbw.de/
http://www.jugendarbeitsnetz.de/
http://www.bwstiftung.de/


 
 

Projektförderung durch die Robert Bosch Stiftung 
 

Anschrift Robert Bosch Stiftung GmbH 
Heidehofstraße 31 
70184 Stuttgart 
Tel.: 0711 46084-0 
Fax: 0711 46084-1094 
E-Mail: info@bosch-stiftung.de 

Weitere 
Informationen 

 
www.bosch-stiftung.de 
 

  
Zuwendungsfähige 
Projekte 
 

 
“Integration junger Migranten” 

Allgemeines 
 

Migranten müssen selbst aktiv an der Planung und Durchführung der 
Vorhaben beteiligt sein. 

Zielgruppe Integration junger Menschen im Kindergarten, in der Schule, in der 
Freizeit und im Gemeinwesen. 

Zuwendungs- 
empfänger 

Initiativgruppen, Bürgerbüros, gemeinnützige Vereine, Schulen, 
Kindertagesstätten, Kirchengemeinden oder Migrantenorganisationen. 

Organisation und 
Durchführung 

Stiftung MITARBEIT 

Anschrift Stiftung MITARBEIT 
Bornheimer Straße 37 
53111 Bonn 

Ansprechpartner/ 
Kontakt 

Frau Brigitte Mies-van-Engelshoven 
Tel.: 0228 60424-12 
Fax: 0228 60424-22 
mies-vanengelshoven@mitarbeit.de 

Antragsverfahren 
weitere 
Informationen 

 
www.bosch-stiftung.de/junge_migranten oder 
www.mitarbeit.de/integrationmigranten.html 

  
Weitere  
zuwendungsfähige 
Projekte 

 
“Talent im Land Baden-Württemberg 
Schülerstipendien für begabte Zuwanderer” 

Allgemeines Verbesserung der Bildungschancen 
Zielgruppe Förderung junger Bildungstalente 
Zuwendungs- 
empfänger 

 
Begabte Schüler aus Zuwandererfamilien auf ihrem Weg zum Abitur 

Organisation und 
Durchführung 

 
Robert Bosch Stiftung und Landesstiftung Baden-Württemberg 

Anschrift 
Ansprechpartner/ 
Kontakt 

Arbeitsstelle Talent im Land Baden-Württemberg 
Universität Tübingen 
Andreas Germann 
Münzgasse 28 
72070 Tübingen 
Tel.: 07071 29-74382 
Fax: 07021 29-5193 
talentimland@uni.tuebingen.de 

Antragsverfahren 
weitere 
Informationen 

 
talentimland@uni.tuebingen.de 
www.talentimland.de  

 

mailto:info@bosch-stiftung.de
http://www.bosch-stiftung.de/
mailto:mies-vanengelshoven@mitarbeit.de
http://www.bosch-stiftung.de/junge_migranten
http://www.mitarbeit.de/integrationmigranten.html
mailto:talentimland@uni.tuebingen.de
mailto:talentimland@uni.tuebingen.de
http://www.talentimland.de/


 
 
 
 
 

 
Projektförderung durch die Breuninger Stiftung 

 
 
Zuwendungsfähige 
Projekte 

 
Die Breuninger Stiftung führt in erster Linie Projekte in eigener Regie 
oder in Kooperation mit anderen Organisationen durch. Aus diesem 
Grund werden finanzielle Mittel nur dann vergeben, wenn sie in 
direktem Zusammenhang mit den von ihr durchgeführten Projekten 
stehen. 

 
Allgemeines 

 
Nicht gefördert werden: Publikationen, Film- und Theaterproduktionen, 
Anschaffung von Gegenständen (Einrichtung, Unterrichtsmaterial etc.), 
Baumaßnahmen. 

 
Zielgruppe 

 

 
Zuwendungs- 
empfänger 

 

 
Organisation und 
Durchführung 

 
 
Breuninger Stiftung GmbH 

 
Anschrift 

 
Breuninger Stiftung GmbH 
Breitscheidstraße 8 
70174 Stuttgart 

 
Ansprechpartner/ 
Kontakt 

 
Tel.: 0711 722-351-0 
Fax: 0711 722351-28 
e.mail: info@breuninger-stiftung.de 

 
Antragsverfahren 
 

 

 
Weitere 
Informationen 

 
www.breuninger-stiftung.de 
 

 

mailto:info@breuninger-stiftung.de
http://www.breuninger-stiftung.de/


 
 
 

 
Projektförderung durch Netzwerke für Bildungspartner e. V. 

 
 
Zuwendungsfähige 
Projekte 

 
Integration in Baden-Württemberg – Gemeinsam mit den Eltern für 
neue Bildungschancen 

 
Allgemeines 

 
Seit Juni 2011 ist Netzwerke für Bildungspartner e. V. eine Initiative des 
Ministeriums für Integration, der Robert Bosch Stiftung GmbH und der 
Breuninger Stiftung GmbH im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie 
Baden-Württemberg. 
Netzwerke für Bildungspartner e. V. sorgt dafür, dass in Baden-
Württemberg ein flächendeckendes professionelles Beratungsangebot 
aufgebaut wird.  

 
Zielgruppe 

 
Ziel ist, die Bildungschancen junger Menschen mit 
Migrationshintergrund in Baden-Württemberg zu verbessern. Die Eltern 
als Begleiter des Bildungswegs ihrer Kinder haben hierbei eine wichtige 
Rolle. Daher setzt sich der Verein besonders dafür ein, die 
Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Eltern mit 
Migrationshintergrund zu stärken. Eltern mit Migrationshintergrund 
sollen ermuntert werden, ihre Rolle aktiv zu übernehmen. Sie sollen 
mehr über Möglichkeiten, aber auch Notwendigkeiten ihrer Mitwirkung 
erfahren, für den Schulerfolg ihrer Kinder motiviert und für ein 
entsprechendes Handeln qualifiziert werden. 

 
Zuwendungs- 
empfänger 

 
Kommunen, Kindergärten, Schulen, Elternvertreter, öffentliche und freie 
Träger von Integrationsmaßnahmen, Vereine, Migrantenorganisationen, 
Kirchengemeinden oder Kammern. 

 
Organisation und 
Durchführung 

 
 
Netzwerke für Bildungspartner e. V. 

 
Anschrift 

 
Netzwerke für Bildungspartner e. V. 
Breitscheidstraße 8 
70174 Stuttgart 

 
Ansprechpartner/ 
Kontakt 

 
Frau Julia Wahnschaffe                         Frau Iryna Bril 
Tel.: 0711 722351-23                            0711 722351-26  
Fax: 0711 722351-28 
kontakt@bildungspartner-ev.de 

 
Antragsverfahren 
 

 
Termine und Fristen für die Anträge sind in der Ausschreibung definiert. 

 
Weitere 
Informationen 

 
 
http://www.bildungspartner-ev.de 
 
 

 

mailto:kontakt@bildungspartner-ev.de
http://www.bildungspartner-ev.de/


 
 
 

 
Projektförderung durch weitere Stiftungen 

 
 
Anschrift 

 
Bundesverband Deutscher Stiftungen 
Binger Straße 40 
14197 Berlin 
Tel.: 030 897947-0 
 

 
Informationen 

 
www.stiftungen.org 
 
www.stiftungsindex.de 
 

  
 
Anschrift 

 
Maecenata Institut für Dritter-Sektor-Forschung 
Albrechtstraße 22 
10119 Berlin 
Tel.: 030 28387909 
Fax: 030 28387910 
 

 
Informationen 

 
www.maecenata.de  
 

  
 
Weitere 
zuwendungsfähige 
Projekte 

 
Fördermöglichkeiten für Demokratie und Toleranz gegen 
Rechtsextremismus 

 
Informationen 

 
www.respectabel.de 
 

 

http://www.stiftungen.org/
http://www.stiftungsindex.de/
http://www.talentimland.de/
http://www.respectabel.de/

	Esslingen

